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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen An

frage Nr. 1379/J betreffend Kraftwerkvarianten für die 

Drauflußstrecke "Mauthbrücke-Sachsenburg", welche die 

Abgeordneten Haupt, Dr. Haider, Huber und Kollegen am 

16. Dezember 1987 an mich richteten, darf ich einlei

tend wie folgt Stellung nehmen: 

Wie ich bereits in der Beantwortung der schriftlichen 

parlamentarischen Anfrage Nr. 1250/J der Abgeordneten Haupt, 

Dr. Haider, Huber, Dr. Stix und Kollegen (ho. Zl. 10.101/ 

435-XI/A/la/87) ausgeführt habe, muß eine funktionierende 

Elektrizitätsversorgung nicht nur durch eine ausreichende 

und jederzeit vorhandene Bedarfsdeckung und durch Umwelt

verträglichkeit gekennzeichnet sein, sondern auch durch 

eine möglichst kostengünstige Aufbringung. Die Entschei

dung über die Realisierung oder Nichtrealisierung eines 

Kraftwerksprojektes kann daher nicht allein unter dem 

Aspekt der Vorstellungen und Wünsche von Protestgruppen 

erfolgen. Sie muß auch betriebs- und energiewirtschaftlichen 

Uberlegungen Rechnung tragen. Die für die Genehmigung von 
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Kraftwerksprojekten vorgesehenen Behördenverfahren haben 

die Aufgabe, den notwendigen Ausgleich zu schaffen und 

berechtigten Interessen zum Durchbruch zu verhelfen. Sind 

Kompromisse notwendig, ist deren Akzeptanz Angelegenheit 

der betroffenen Parteien. 

Im konkreten Fall der Österreichischen Draukraftwerke AG 

(ÖDK) bestehen hinsichtlich eines Kompromisses über den 

Ausbau der Oberen Drau, das heißt hinsichtlich der Ent

scheidung zwischen einern 2-Stufen- und einern 4-Stufen

Projekt, Auffassungsunterschiede in den Gesellschafts

organen selbst. Im Gegensatz zum Vorstand der ÖDK neigt 

der Aufsichtsrat der Gesellschaft, in dem übrigens auch 

Kärnten maßgeblich vertreten ist, zu der Ansicht, daß 

im Hinblick auf die wesentlichen Mehrkosten des 4-Stufen

Projektes vor einern Verzicht auf die wirtschaftlichere 

2-Stufen-Lösung alle möglichen rechtlichen Schritte zu 

deren Verwirklichung gesetzt werden müßten. Ich habe 

nicht die Absicht in die Geschäftsführung der ÖDK, einer 

eigenständigen Aktiengesellschaft, hineinzuregieren, die 

Gesellschaftsorgane ihrer kaufmännischen Verantwortung und 

Sorgfaltspflicht zu entbinden und sie zu veranlassen, be

triebswirtschaftliche Nachteile - die letztlich die Strom

konsumenten treffen würden - hinzunehmen. 

Die einzelnen Punkte der Anfrage beehre ich mich wie folgt 

zu beantworten: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Als der für die Energieversorgung zuständige Bundesminister 

muß ich im Hinblick auf eine kostengünstige Stromversorgung 

vorweg für das wirtschaftlichere Projekt sein. Die für Wasser

recht und Naturschutz zuständigen Behörden haben jedoch zu 

entscheiden, ob dieses Projekt auch umweltverträglich ist. 

Dieser Entscheidung werde ich mich sodann voll anschließen . 

. /3 

1361/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 3 -

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Es ist Sache der ÖDK über eine Zurückziehung des 2-Stufen

Projektes zu entscheiden. Verhandlungen mit der Kärntner 

.Landesregierung stehen nicht in meiner Absicht. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Im Rahmen der für jedes Projekt notwendigen Bewilligungs

verfahren sind berechtigte Anliegen der betroffenen Be

völkerung selbstverständlich weitestmöglich zu berück

sichtigen. Es ist Aufgabe der Behördenverfahren, die not

wendigen Abwägungen vorzunehmen. 

Zu den Punkten 4 und 5 der Anfrage: 

Mein Ressort ist für die Planung von Kraftwerken nicht zu

ständig. Planung, Baudurchführung und Betrieb von Kraftwerken 

werden in österreich ausschließlich von den hiefür berufenen 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen durchgeführt. In diesem 

Sinne wird auch von der Verbundgruppe und den Landesgesell

schaften jährlich ein "Koordiniertes Kraftwerksausbaupro

gramm" eriubei tet. Das "Koordinierte 

gramm 1987" darf ich Ihnen in der Anlag 

Beilage 

Von der Vervielfältigung von· Teilen der Anfragebeantwortung wurde gemäß 
§ 23 Abs. 2 GOG Abstand genommen. 

Die gesamte Anfragebeantwortung liegt jedoch in der Parlamentsdirektion 
zur Einsichtnahme auf. 
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